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IV .

Unterrichtsplan für die Vollesſchule
( vom 12. April 1924 . )

ABl . Nr . 20.

Vergl . Stocker , Unterrichtsplan für die Volksſchule , Verlag der
Konkordia , 1924 : Gärtner u. Grimm , Wochenbuch 1. —3 . und 4 . —8 . Schul⸗
jahr , Verlag Boltze , Karlsruhe 1925 ; Walter , Stoffpläne der 8 Volksſchul⸗
klaſſen , Verlag Boltze , Karlsruhe 1926 .

I. Unterrichtszeit .

8

( 1) Die wöchentliche Unterrichtszeit beträgt 16 Stunden im
erſten bis dritten und 20 Stunden im vierten bis achten Schul⸗
jahr ; ſie kann auf höchſtens 18 Stunden im erſten , 21 im
zweiten , 24 im dritten und 32 im vierten bis achten Schuljahre
erhöht werden .

( 2) Die Stunden für den Handarbeitsunterricht der Mädchen
und das Turnen ſind in dieſen Höchſtzahlen der wöchentlichen
Unterrichtszeit , nicht dagegen in den Mindeſtzahlen eingerechnet .

( 8) An Schulen mit nur einem Lehrer , an denen die ge⸗
meinſame Unterrichtung aller acht Jahrgänge in einigen Wochen⸗
ſtunden zum Zwecke der Durchführung des Unterrichtsplanes in
Rückſicht auf die Größe der Schulräume oder die Zahl der Schüler
nicht möglich iſt , kann die Unterrichtszeit für die drei unteren
oder für die fünf oberen Schuljahre je nach den örtlichen Verhält⸗
niſſen durch das Kreisſchulamt in der Weiſe ermäßigt werden .
daß die Geſamtzahl der Unterrichtsſtunden für den Lehrer
wöchentlich 32 nicht überſteigt .

1. SchG . § 36. 2. SchG . § 42. Bmkg . 2 Abſ . 4 Seite 85. 3. SchG .
§ 37. Bmkg . 2 Seite 67.

II . Unterrichtsgegenſtände .
8

82

( 1) Geſetzlich gebotene Unterrichtsgegenſtände der Volks⸗
ſchule ſind :

1 . ö Religion , 2. Deutſche Sprache , 3. Größenlehre : a ) Rechnen ,
b) Geometrie , 4. Heimatkunde ( für die unteren 3 Schuljahre ) ,
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5. Erdkunde , 6. Geſchichte , 7. Naturkunde : a ) Naturgeſchichte

b) Naturlehre , 8. Zeichnen , 9. Geſang . Dazu kommen : 10. Leibes⸗

übungen ( Turnen ) , zunächſt für Knaben , 11. Unterricht in weib⸗

lichen Handarbeiten für Mädchen .

( 2) Von der gemäß § 36 des Schulgeſetzes und § 1 des Unter⸗

richtsplanes der Schule zur Verfügung ſtehenden Unterrichtszeit

entfallen 3 Stunden auf Religion , 6 bis 9 auf deutſche Sprache .
3 bis 6 auf Größenlehre , 3 bis 4 auf Heimatkunde , je 1 bis 2 auf

Erdkunde und Geſchichte , 2 bis 4 auf Naturkunde , je 1 bis 2 auf

Zeichnen und Geſang , 2 Stunden auf Turnen .

1 . SchG . 8 35. Bmkg . 1. 2. Seite 60 ff. SchG . § 40. Bmkg . 1 u. 3

Seite 74 u. 78 ff. 3O . § 2 Ziffer 3.

8. 3.

( ) Fremdſprachlicher Unterricht darf nur in

Volksſchulklaſſen erteilt werden , deren geſamte Unterrichtszeit

bis zu der in 81 bezeichneten oberen Grenze geht .

( 2) Der Unterrichtsplan ſolcher Schulen oder Schulabtei⸗

15 unterliegt der Genehmigung durch das Unterrichtsmini⸗

terium .

1. SchG . §S 35. Bmkg . 3 Seite 65. 2. SchG . § 38 Seite 68.

§ 4.

Der Unterrichtsplan kann für einzelne Schulen und Schul⸗

einheiten noch durch örtliche Arbeitspläne ergänzt wer⸗

den. Dies gilt namentlich für ſolche Stoffgebiete , die im Unter⸗

richtsplan nur in allgemeiner Umgrenzung enthalten ſind , oder

für eine Mehrheit von Schulen mit gleichartigen Verhältniſſen

aufgeſtellt werden : ſie bedürfen zu ihrer Durchführung der Ge⸗

nehmigung durch das Kreis - oder Stadtſchulamt .

Die in Abſatz 1 genannten Arbeitspläne ſind nicht identiſch mit den

Stoffplänen nach §S 45 SchO . Zu ihrer Genehmigung ſind daher nur die

Kreis⸗ bezw . Stadtſchulämter nicht auch die in §S 44 SchBo . bezeich⸗

neten Schulleiter zuſtändig ( SchBBoO . 8 44 Ziff 6) .

8 . 8 .

Die im Unterrichtsplan als Jahresaufgabe erſcheinende Um⸗

grenzung des Lehrſtoffes bedeutet hauptſächlich eine nähere Ziel⸗

ſetzung für Schulen , in denen eine Klaſſe nur aus einem Jahr⸗

gang beſteht . Für kleinere Schulen mit der üblichen Zuſammen⸗

faſſung von zwei oder drei Schuljahren zum gemeinſamen Unter⸗
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richt in einer Klaſſe oder Unterrichtsabteilung iſt die not⸗
wendige Anderung der Stoffverteilung und Stoffbehandlung in
beſonderen Arbeitsplänen ( § 4) kenntlich zu machen .

III . Unterrichtsgrundſätze .
§ 6.

Der Unterricht ſteht im Dienſt der allgemeinen Erzie⸗hungsaufgabe der Schule . Er erſtrebt die planmäßige har⸗
moniſche Entwicklung aller körperlichen und ſeeliſchen Anlagender Kinder und deren Erziehung zu geſunden , verſtändigen , reli⸗
giös⸗ſittlichen und lebensbrauchbaren Menſchen .

8

Die Volksſchule ſoll das Kind in verſtändnisvoller und ge⸗mütsbetonter Weiſe in das Natur⸗ und Menſchenleben ſeiner
engeren und weiteren Umgebung einführen ; dadurch wird ſie zurrechten Heimatſchule . Durch die Anleitung und Erziehung
zum ſelbſtändigen , ſelbſttätigen Aufnehmen und Begreifen , zum
zeichneriſchen , körperlichen und geiſtigen Geſtalten des Bildungs⸗
ſtoffes ſoll ſie den Wert und die Bedeutung einer echten Ar⸗
beitsſchule erhalten .

IV . Anterrichtsmittel .
8 8 .

Für alle Schulen verbindlich iſt das amtliche Leſebuch . Die
Einführung anderer Unterrichtsmittel für die Hand der Schüler
bedarf der Genehmigung durch das Kreis⸗ oder Stadtſchulamt .

330 . § 2 Ziff . 2. SchBVo . § 44 Ziff . 9. Bmkg .

Wegen Verwendung der Bibel im Leſeunterricht vergl . Bmkg . zu 8§23 .

V. Anterrichtsziele .
5 C8 9 .

Religion .

Der geſamte Lehrplan für den Religionsunterricht wird nach
§ 40 des Schulgeſetzes in den einzelnen Stufen und Klaſſen der
Volksſchule von der oberen geiſtlichen Behörde aufgeſtellt , welche
die Ausführung desſelben durch ihre Beamten überwachen und
Prüfungen über den Religionsunterricht vornehmen laſſen kann.Die Verfügungen der Kirchen⸗ und Religionsgemeinſchaftenin Bezug auf den 9 eligionsunterricht werden auf Mitteilung der


	Seite 317
	Seite 318
	Seite 319

